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Was unternimmt die Landesregierung, um die Sicherheit der Talsperren in Nordrhein-
Westfalen sicherzustellen und die Bürgerinnen und Bürger zu schützen? 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
In Nordrhein-Westfalen (NRW) werden 169 Stauanlagen (Talsperren, Staustufen, Hochwas-
serrückhaltebecken, Pumpspeicherbecken, Sedimentationsbecken) betrieben, die unter der 
Aufsicht der Bezirksregierungen stehen.1 Aufgrund des außerordentlichen Gefährdungs- und 
Schadenspotenzials ist die Sicherheit dieser Stauanlagen von sehr großer Bedeutung.2 Stau-
anlagen bzw. Talsperren müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errich-
tet, betrieben und unterhalten werden (vgl. § 36 Absatz 2 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz 
[WHG], § 76 Absatz 1 Satz 1 Landeswassergesetz NRW [LWG NRW]). In angemessenen 
Zeitabständen, etwa alle 10 Jahre (DVWK-Merkblatt 231), müssen Talsperren einer vertieften 
Prüfung unterzogen werden (DIN 19700).   
 
Eine solche vertiefte Prüfung hätte auch an den als Talsperren geltenden Stauanlagen in der 
Agger, im Oberbergischen Kreis, durchgeführt werden müssen. Die hierfür von der Bezirksre-
gierung Köln gesetzte Frist bis Ende 2016 ist aber inzwischen um über vier Jahre überschrit-
ten. Aktuell werden – mit Ausnahme der Stauanlage Ohl-Grünscheid, die zurzeit stillgelegt ist 
– Talsperren in der Agger betrieben, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entspre-
chen. Im Jahr 2014 hatte die Bezirksregierung Köln alle Talsperrenbetreiber in ihrem Zustän-
digkeitsbereich darüber informiert, dass die von ihnen betriebenen Talsperren bis Ende 2016 
vertieft zu prüfen seien.3 Das Ausbleiben der vertieften Überprüfung einer Talsperre führe 
dazu, dass die Talsperre nicht nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik betrieben 
werde, weil eine materielle Anforderung der DIN 19700 nicht erfüllt sei. In den auf der Home-
page der Bezirksregierung zu veröffentlichenden Überwachungsberichten/Umweltinspektions-
berichten werde dieser Mangel als „erheblicher Mangel“ eingestuft. Bei den Stauanlagen Eh-
reshoven I und Ehreshoven II wurde am 19.11.2019, bei den Stauanlagen Ohl-Grünscheid 
und Wiehlmünden am 20.11.2019, bei der Stauanlage Osberghausen am 31.10.2018 und bei 
der Stauanlage Haus Ley am 09.09.2020 eine Inspektion durchgeführt und dabei jeweils 

                                                
1 https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/oberflaechengewaesserfluesse-und-seen/stauanlagen-tal-

sperren. 
2 Ebd. 
3 https://gruene-oberberg.de/userspace/NW/kv_oberberg/Dokumente/KTF/Anlagen_KTF/2017_Anla-

gen_KTF/Erlass_MKULNV.NRW_07.11.2016.pdf (https://gruene-oberberg.de/archiv/aus-2017/). 

https://gruene-oberberg.de/userspace/NW/kv_oberberg/Dokumente/KTF/Anlagen_KTF/2017_Anlagen_KTF/Erlass_MKULNV.NRW_07.11.2016.pdf
https://gruene-oberberg.de/userspace/NW/kv_oberberg/Dokumente/KTF/Anlagen_KTF/2017_Anlagen_KTF/Erlass_MKULNV.NRW_07.11.2016.pdf
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erhebliche Mängel festgestellt.4 In der Rubrik „veranlasste Maßnahmen“ wurde jeweils ver-
merkt, dass der Abschlussbericht der vertieften Überprüfung nicht vorliege, derzeit jedoch 
keine akute Beeinträchtigung der Sicherheit vorliege.5 
 
Die Stauanlage Ohl-Grünscheid ist seit September 2019 stillgelegt. Die Bezirksregierung Köln 
teilte in einer Pressemitteilung vom 17.09.2019 mit, dass aus Sicherheitsgründen eine voll-
ständige Entleerung der Wehranlage Ohl-Grünscheid mit dem Betreiber vereinbart worden sei, 
bis eine Wehrklappe ausgetauscht worden sei, was voraussichtlich im Frühjahr 2021 der Fall 
sein werde.6 Noch im Dezember 2017 war die Bezirksregierung Köln der Auffassung, dass bei 
keiner der Stauanlagen in der Agger eine akute Beeinträchtigung der Sicherheit bestehe und 
nahm dabei insbesondere Bezug auf die regelmäßig stattfindenden Talsperrenschauen, auf-
grund derer eine akute Gefährdung an den Talsperren in der Agger ausgeschlossen werden 
könne.7  
 
 
Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz hat die Kleine 
Anfrage 5299 mit Schreiben vom 11. Mai 2011 namens der Landesregierung beantwortet. 
 
 
1.  Wie ist der Stand der Umsetzung bezüglich der vertieften Überprüfung nach DIN 

19700, die etwa alle zehn Jahre durchgeführt werden muss, bei den Talsperren in 
NRW? (Antwort bitte aufschlüsseln nach Regierungsbezirken und Talsperren und 
unter Angabe des Datums der Aufforderung zur Durchführung einer vertieften 
Überprüfung, der gesetzten Frist zur Durchführung der vertieften Überprüfung, 
der gegebenenfalls vorliegenden Ergebnisse bzw. festgestellten Mängel, der ge-
gebenenfalls gesetzten Frist zur Beseitigung festgestellter Mängel nach § 76 Ab-
satz 2 LWG NRW, der gegebenenfalls vorliegenden Gründe für die Überschreitung 
der Frist zur Durchführung der vertieften Überprüfung und des erwarteten Zeit-
punkts des Abschlusses der vertieften Überprüfung bei Verfristung) 

 
Die Anzahl der großen Stauanlagen (Talsperren, Staustufen, Hochwasserrückhaltebecken, 
Pumpspeicherbecken, Sedimentationsbecken) wird in der Anfrage mit 169 beziffert. Diese An-
zahl basiert auf dem Stauanlagenverzeichnis des Landesamtes für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) mit Stand vom 13.05.2003. In der aktuellen 
Fassung des Stauanlagenverzeichnisses vom 07.09.2017 (vgl. Stauanlagenverzeichnis NRW 
(Stand 07.09.2017) – Anlage 1) beläuft sich die Anzahl der großen Stauanlagen auf 210 An-
lagen. Im Gegensatz zur Fassung des Stauanlagenverzeichnisses aus dem Jahr 2003 werden 
mittlerweile die Vorsperren der Hauptabsperrbauwerke als eigenständige Anlagen gewertet.  
Bei 109 der 210 Anlagen handelt es sich um Anlagen zum dauernden Speichern von Wasser 
nach § 75 Absatz 1 Landeswassergesetz NRW (Talsperren, Staustufen), also um Anlagen 
einer definierten Mindestgröße.  
Den Stand der vertieften Überprüfungen nach DIN 19700 für diese 109 Anlagen ist der beige-
fügten Anlage 2 zu entnehmen. Sie enthält den aktuellen Stand für alle Talsperren und Stau-
stufen dieser Größe in Nordrhein-Westfalen, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken, Bear-
beitungsstand, Aufforderungsdatum, Vorlagefrist, Überprüfungsergebnis, Sanierungsfrist und 
Datum des geplanten Unterlageneingangs bei Verfristung.  
                                                
4 https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/umweltinspektionsberichte/bekanntmachungen_ober-

bergischerkreis/index.html. 
5 Ebd. 
6 https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/presse/2019/042/index.html. 
7 https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/regionalrat/sitzungen_regionalrat/archiv/sit-

zung_15/17d.pdf; https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/regionalrat/sitzungen_regio-
nalrat/archiv/sitzung_16/03.pdf; http://session.obk.de/bi/vo0053.asp?__kvonr=2004039817. 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/regionalrat/sitzungen_regionalrat/archiv/sitzung_15/17d.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/regionalrat/sitzungen_regionalrat/archiv/sitzung_15/17d.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/regionalrat/sitzungen_regionalrat/archiv/sitzung_16/03.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/regionalrat/sitzungen_regionalrat/archiv/sitzung_16/03.pdf


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/13753 

 
 

3 

Die Kategorisierung des Überprüfungsergebnisses richtet sich nach der Anlage des Erlasses 
zur risikobasierten Planung und Durchführung von medienübergreifenden Umweltinspektio-
nen (Umweltinspektionserlass (https://igsvtu.lanuv.nrw.de/vtu/doc.app?DATEI=6/do-
kus/60218.pdf&USER_ID=145)). Entsprechend der Begriffsdefinition des Erlasses zeigen ge-
ringfügige und erhebliche Mängel Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen an. 
Je nach Art der Mängel sind diese Mängel innerhalb einer festgesetzten Frist zu beseitigen. 
Darüber hinaus definiert der Erlass die Kategorie schwerwiegende Mängel, die Verstöße ge-
gen materielle oder formelle Anforderungen anzeigen und die – im Gegensatz zu geringfügi-
gen und erheblichen Mängel – zu akuten, gravierenden Umweltbeeinträchtigungen führen kön-
nen. Aus diesem Grund sind schwerwiegende Mängel unverzüglich zu beseitigen. Im The-
menfeld der Talsperren sind akute Gefährdungen der Standsicherheit als schwerwiegende 
Mängel zu kategorisieren. 
Das Prüfergebnis der bereits abgeschlossenen vertieften Überprüfungen ergibt sich aus der 
Spalte „Überprüfungsergebnis“ der Anlage 2, wonach bislang bei keiner Anlage schwerwie-
gende Mängel festgestellt wurden und dementsprechend die Standsicherheit dieser Anlagen 
gegeben ist. 
Bei den Regelüberwachungen der Anlagen, an denen bisher keine vertiefte Überprüfung statt-
gefunden hat, werden die Anlagen optisch geprüft. Aktuell konnten ebenfalls keine schwerwie-
genden Mängel festgestellt werden.  
 
 
2. Warum duldet die Landesregierung den Weiterbetrieb der im Text genannten Stau-

anlagen in der Agger, obwohl sie nicht den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen? 

 
Die Stauanlagen gelten nur dann als den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chend, wenn für sie fristgerecht auf Grundlage einer vertieften Prüfung nachgewiesen ist, dass 
die Stauanlage die Anforderungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfüllt. 
Die vertiefte Überprüfung umfasst die Nachweise hinsichtlich der Hydrologie, der Hydraulik, 
der Geotechnik, des Massivbaus, des Stahlwasserbaus und des Betriebs der jeweiligen An-
lage. Solange der Betreiber nicht alle Nachweise inklusive eines Schlussberichts vorlegen 
kann, liegt ein Verstoß gegen formelle Anforderungen vor, der gemäß Umweltinspektionser-
lass einen erheblichen Mangel darstellt. 
Die Bezirksregierung Köln hat im Jahr 2014 alle Talsperrenbetreiber ihres Regierungsbezirks 
aufgefordert, die vertiefte Überprüfung der Talsperren im Sinne des § 75 Absatz 1 Landeswas-
sergesetz NRW grundsätzlich bis Ende 2016 abzuschließen. Der Abschluss der vertieften 
Überprüfung verzögert sich bei den Stauanlagen an der Agger aus folgendem Grund:  
Im Zuge der Maßnahmenplanung für das Maßnahmenprogramm nach § 82 des Wasserhaus-
haltsgesetzes hat sich der Aggerverband 2016 bereit erklärt, ein Niederschlag-Abfluss-Modell 
(NA-Modell) für das Einzugsgebiet der Agger zu erstellen, um auf diese Weise detaillierte hyd-
rologische Nachweise gemäß BWK Merkblatt 7 im Zusammenhang mit Abwasser-und Misch-
wassereinleitungen in die Agger führen zu können. Dieses Modell befindet sich derzeit in Auf-
stellung und soll im Januar 2022 vorliegen.  
Mit Hilfe des NA-Modells kann unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten nachgebildet 
werden, wie sich aus Niederschlagsereignissen der Abfluss in der Agger entwickelt. Darüber 
hinaus können die Bemessungsabflüsse für die Stauanlagen der Agger als wesentliche Ein-
gangsgrößen sowohl beim Nachweis der Geotechnik als auch beim Nachweis des Massivbaus 
mit Hilfe dieses NA-Modells abgeleitet werden. 
Angesichts der zögerlichen Umsetzung der Vorgabe aus dem Jahr 2014 hat sich die Bezirks-
regierung Köln im Jahr 2018 für ein ordnungsrechtliches Vorgehen entschieden, soweit sie es 
für rechtlich haltbar hielt. Sie hat mit der Ordnungsverfügung vom 16.03.2018 unter Ände-
rungsverfügung vom 21.08.2018 gegenüber der Aggerkraftwerke GmbH &Co. KG den Nach-
weis, dass die Anforderungen nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik für die 

https://igsvtu.lanuv.nrw.de/vtu/doc.app?DATEI=6/dokus/60218.pdf&USER_ID=145
https://igsvtu.lanuv.nrw.de/vtu/doc.app?DATEI=6/dokus/60218.pdf&USER_ID=145
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Bauteile des Stahlwasserbaus erfüllt sind, für alle ihre Kraftwerke angeordnet. Diese Verfü-
gung wurde gerichtlich bestätigt (Beschluss des VG Köln vom 29.08.2018, Az. 14 L 800/18). 
Diesen Nachweis für die Stauanlage Haus Ley hatte deren Betreiber bereits 2014 vorgelegt. 
Der Nachweis, dass die Anforderungen nach den allgemeinen Regeln der Technik an die Bau-
teile des Stahlwasserbaus erfüllt werden, der Teil der vertiefen Überprüfung ist, konnte unab-
hängig von der Aufstellung des NA-Modells erstellt werden, da in diesen Nachweis die mit Hilfe 
des NA-Modells zu aktualisierenden Bemessungswasserabflüsse nicht eingehen. 
Der Nachweis des Stahlwasserbaus ist für die Standsicherheit der Stauanlage von entschei-
dender Bedeutung, da innerhalb dieses Nachweises die Funktionalität der beweglichen Wehr-
verschlüsse geprüft und dargestellt wird. Im Falle eines erfolgreichen Nachweises ist sicher-
gestellt, dass die beweglichen Wehrkörper auch im Hochwasserfall gelegt bzw. gehoben wer-
den können und somit der komplette Fließquerschnitt für das Abflussgeschehen zu Verfügung 
steht. Mit erfolgreichem Nachweis des Stahlwasserbaus ist somit ein akutes Versagen der 
Stauanlagen und infolgedessen eine Gefährdung für Leib und Leben nicht zu befürchten. Die 
Aggerkraftwerke GmbH &Co. KG konnte die Ordnungsgemäßheit des Stahlwasserbaus für 
alle Kraftwerken bis auf die Stauanlage Ohl-Grünscheid erbringen, so dass für alle Kraftwerke 
an der Agger bis auf die Stauanlage Ohl-Grünscheid dieser Nachweis vorliegt.  
Die weiteren Bestandteile der vertieften Überprüfung hat die Bezirksregierung Köln nicht an-
geordnet, da diese in direkter Abhängigkeit zu den Bemessungswasserabflüssen stehen und 
sich die Bemessungswasserabflüsse mit den Ergebnissen des NA-Modells relevant verändern 
könnten. Um gesicherte Aussagen aus der vertieften Überprüfung zu erhalten, ist sicherzu-
stellen, dass die Eingangsgrößen die aktuellen Gegebenheiten im Einzugsgebiet widerspie-
geln. 
 
Vor diesem Hintergrund haben Bezirksregierung Köln, der Aggerverband und die Betreiber 
der Kraftwerke an der Agger im Jahr 2020 vereinbart, erst nach Fertigstellung des NA-Modells 
die vertiefte Überprüfung abzuschließen, um auf diese Weise die aktuellen Bemessungswas-
serabflüsse aus dem NA-Modell ansetzen zu können. Das geplante Eingangsdatum der voll-
ständigen vertieften Überprüfung ist für jede Stauanlage der Aggerkette der Anlage 2 zu ent-
nehmen. 
 
 
3. Warum kam es zwischen Ende 2017 und September 2019 zu einer gravierenden 

Veränderung der Einschätzung der Bezirksregierung Köln bezüglich der Sicher-
heit der Stauanlage Ohl-Grünscheid, die schließlich zur Stilllegung der Anlage 
führte? (Bitte alle entscheidenden Ereignisse wie beispielsweise stattgefundene 
vor-Ort-Prüfungen, Hinweise auf mögliche Sicherheitsmängel, Gerichtsbe-
schlüsse benennen) 

 
Die Bezirksregierung Köln überprüft im Rahmen der Regelüberwachung regelmäßig alle Stau-
anlagen, die die Kriterien nach § 75 Absatz 1 Landeswassergesetz NRW erfüllen. Bei diesen 
sogenannten Talsperrenschauen wird die Stauanlage in Augenschein genommen und die Be-
triebssicherheit stichprobenartig überprüft. Diese Vor-Ort-Überprüfungen ersetzen nicht die 
vertiefte Überprüfung. Diese Talsperrenschauen hat die Bezirksregierung an der Stauanlage 
Ohl-Grünscheid im abgefragten Zeitraum an folgenden Terminen durchgeführt: 17.10.2017, 
27.11.2018, 20.11.2019, 10.12.2020. 
Bei den Talsperrenschauen wurden an den Bauteilen des Stahlwasser-baus Korrosionsschä-
den festgestellt. Wie bereits in Frage 2 erläutert, hat die Bezirksregierung Köln im Jahr 2018 
deshalb gegenüber dem Betreiber der Stauanlage Ohl-Grünscheid die vertiefte Überprüfung 
der Bauteile des Stahlwasserbaus (Ordnungsverfügung vom 16.03.2018 mit Änderungsverfü-
gung vom 21.08.2018) angeordnet. Wie bereits auch in Frage 2 dargestellt, wurde diese Ver-
fügung gerichtlich bestätigt (Beschluss des VG Köln vom 29.08.2018, Az. 14 L 800/18). Im 
Herbst 2018 wurden dann die Bauteile des Stahlwasserbaus durch einen Gutachter überprüft. 
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Zu diesem Zweck wurde der Stauspiegel abgesenkt und das Drucksegmentschütz eingerüs-
tet, so dass eine sogenannte handnahe Prüfung durchgeführt werden konnte. Ergebnis dieser 
detaillierten handnahen Prüfung waren akute Sicherheitsmängel an einem tragenden Bauteil, 
was man bei der optischen Überprüfung bei den o.g. Talsperrenschauen nicht feststellen 
konnte. Im Nachgang zu der erfolgten vertieften Überprüfung der Bauteile des Stahlwasser-
baus hat die Bezirksregierung Köln durch Ordnungsverfügung vom 18.06.2019 angeordnet, 
den Stauspiegel der Stauanlage Ohl-Grünscheid aus Gründen der Sicherheit vollständig ab-
zusenken. Auch diese Verfügung wurde gerichtlich bestätigt (Beschluss des Verwaltungsge-
richts Köln vom 04.09.2019, Az. 14 L 1441/19).  
 
 

4. Wie bewertet die Landesregierung das Vorgehen der Bezirksregierung Köln hin-
sichtlich der Stauanlagen in der Agger? (Bei der Beantwortung der Frage bitte 
auch auf die deutliche Überschreitung der vorgesehenen Frist bis Ende 2016 für 
die vertieften Überprüfungen und die spät erfolgte Stilllegung der Stauanlage 
Ohl-Grünscheid eingehen) 

 
Die Einschätzung und das Vorgehen der Bezirksregierung Köln in Bezug auf die Stauanlagen 
der Agger im Allgemeinen und im speziellen in Bezug auf die Stauanlage Ohl Grünscheid wird 
unterstützt. Das Vorgehen ist stringent und konsequent (siehe Antworten zu Fragen 2 und 3). 
 
 

5. Schließt die Landesregierung einen Wiederaufstau der Stauanlage Ohl-Grün-
scheid aus, solange diese nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entspricht? (Antwort bitte begründen) 

 
Der Wiederaufstau der Stauanlage Ohl-Grünscheid wird erst dann erfolgen können, sobald 
die Stauanlage die Anforderungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfüllt. 
Die Bezirksregierung Köln hat dies dem Betreiber schriftlich mitgeteilt. 

















































Seite 1 von 3

Regierungs-
bezirk

Name der Talsperre Bearbeitungsstand Aufforderungs-
datum

Vorlage-frist Eingangs-
datum

Überprüfungsergebnis Sanier-
ungsfrist

geplanter Eingang 
der Unterlagen

Bemerkung

Arnsberg Ausgleichsweiher Helminghausen Abgeschlossen k.A. k.A. 2017 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 31.12.2022
Arnsberg Biggetalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2010 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Vorsperre Bremge Abgeschlossen k.A. k.A. 2010 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Vorsperre Dumicke Abgeschlossen k.A. k.A. 2010 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Vorsperre Eichhagen Abgeschlossen k.A. k.A. 2010 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Vorsperre Lister Abgeschlossen k.A. k.A. 2010 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Vorsperre Kessenhammer Abgeschlossen k.A. k.A. 2010 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Breitenbachtalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Bereits 2. Zyklus der Vertieften Überprüfung
Arnsberg Callerbachtalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2013 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Ennepetalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2015 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Esmecketalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2001 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Fuelbecketalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2010 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Fürwiggetalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2011 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Glingebachtalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Bereits 2. Zyklus der Vertieften Überprüfung
Arnsberg Glörtalsperre In Bearbeitung k.A. 31.12.2021
Arnsberg Haspertalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2009 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Heilenbecketalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2016 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Hennetalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2013 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Bereits 2. Zyklus der Vertieften Überprüfung
Arnsberg Vorsperre Mielinghausen Abgeschlossen k.A. k.A. 2013 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Hillebachtalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2016 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Jubachtalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2007 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Möhnetalsperre In Bearbeitung k.A. 31.12.2021
Arnsberg Vorsperre Hevebecken In Bearbeitung k.A. 31.12.2021
Arnsberg Vorsperre Möhnevorbecken In Bearbeitung k.A. 31.12.2021
Arnsberg Ausgleichweiher Möhnekraftwerk In Bearbeitung k.A. 31.12.2021
Arnsberg Obernautalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2016 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Bereits 2. Zyklus der Vertieften Überprüfung
Arnsberg Vorsperre Nauholz Abgeschlossen k.A. k.A. 2016 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Oestertalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2020 z. Zt. Überprüfung der Ergebnisse durch BR 
Arnsberg Schmalatalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2021 z. Zt. Überprüfung der Ergebnisse durch BR 
Arnsberg Sorpetalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2010 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Vorsperre Amecke Abgeschlossen k.A. k.A. 2010 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Versetalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2001 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. 2. Zyklus der Vertieften Überprüfung in Vorbereitung
Arnsberg Vorsperre Steinbachverse Abgeschlossen k.A. k.A. 2001 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Stauanlage Ahausen Abgeschlossen k.A. k.A. 2011
Arnsberg Staustufe Echthausen Abgeschlossen k.A. k.A. 2001 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Staustufe Harkort Abgeschlossen k.A. k.A. 2008 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Staustufe Hengstey Abgeschlossen k.A. k.A. 2008 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Staustufe Kemnade Abgeschlossen k.A. k.A. 2009 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A.
Arnsberg Staustufe Olsberger Weiher Abgeschlossen k.A. k.A. 2020 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Bereits 2. Zyklus der Vertieften Überprüfung
Arnsberg Staustufe Schwitten Abgeschlossen k.A. k.A. 2021 z. Zt. Überprüfung der Ergebnisse durch BR 
Köln Aggertalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 27.06.2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2022
Köln - Vorsperre Deitenbach Abgeschlossen k.A. k.A. 27.06.2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2022
Köln Bever-Talsperre Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 28.02.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln Brucher-Talsperre Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 11.02.2021 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2031
Köln Dreilägerbachtalsperre Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 06.12.2018 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2028
Köln - Vorsperre Dreilägerbach Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 06.12.2018 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2028
Köln Genkel-Talsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 28.09.2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2022
Köln - Vorsperre Listringhausen Abgeschlossen k.A. k.A. 28.09.2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2022
Köln Große Dhünn-Talsperre Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 26.04.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Große Dhünn Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 26.04.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Hohemühle Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 26.04.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Kleine Dhünn Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 26.04.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Müllenberg Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 26.04.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln Halbach-Talsperre In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel abgesenkt; Planfeststellungsverfahren zum Umbau eingeleitet
Köln Kalltalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 13.04.2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2022
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Köln Kerspetalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 01.01.2014 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2024
Köln Lingese-Talsperre Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 28.09.2020 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2030
Köln Madbachtalsperre Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 07.06.2018 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2028
Köln Neye-Talsperre In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 - erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2021 Nachweise zur Vert. Ü. liegen der BR vor und müssen noch geprüft werden
Köln Oleftalsperre Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 22.12.2016 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2026
Köln Perlenbachtalsperre In Bearbeitung k.A. k.A. 01.01.2009 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Bereits 2. Zyklus der Vertieften Überprüfung
Köln Rurtalsperre Schwammenauel Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 08.05.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Eiserbach Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 08.05.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Obersee Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 08.05.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln Schevelinger-Talsperre Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 20.06.2018 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2028
Köln Stauanlage Bieberstein In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2021 Alle Nachweise liegen vor, Schlussbericht fehlt
Köln Stauanlage Dahlhausen Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 08.04.2019 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2029
Köln Stauanlage Ehreshoven I In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2022 Abschluss der Vert. Ü. nach Vorlage des NA-Modell
Köln Stauanlage Ehreshoven II In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2022 Abschluss der Vert. Ü. nach Vorlage des NA-Modell
Köln Stauanlage Haus Ley In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2022 Abschluss der Vert. Ü. nach Vorlage des NA-Modell
Köln Stauanlage Heimbach Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 30.10.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln Stauanlage Kronenburg Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 11.12.2018 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2028
Köln Stauanlage Kupferbach In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2021 Alle Nachweise liegen vor, Schlussbericht fehlt
Köln Stauanlage Obermaubach Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2030 13.09.2009 /29.05.2020kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 3.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2030

Köln Stauanlage Ohl-Grünscheid In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2022

Abschluss der Vert. Ü. nach Vorlage des NA-Modells; kein Wiederein-stau vor 
Fertigstellung der Vert.Ü.

Köln Stauanlage Osberghausen In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2021 Nachweise sind teilweise geführt, Vert. Ü. wird anschließend abgeschlossen
Köln Stauanlage Weilerbach Abgeschlossen k.A. k.A. 17.11.2008 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel 2021 Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2021
Köln Stauanlage Wiehlmünden In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2022 Abschluss der Vert. Ü. nach Vorlage des NA-Modell
Köln Steinbachtalsperre In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2021 z. Zt. Überprüfung der Ergebnisse durch BR 
Köln Urfttalsperre In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2020 04.06.2010 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel 2020 Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2021
Köln Wahnbachtalsperre In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2021 Alle Nachweise liegen vor, Schlussbericht fehlt
Köln - Vorsperre Wahnbachtalsperre In Bearbeitung 10.03.2014 31.12.2016 erhebliche(r) Mangel/ Mängel 2021 Alle Nachweise liegen vor, Schlussbericht fehlt
Köln Wehebachtalsperre Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 11.08.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln Wiehl-Talsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 28.09.2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2022
Köln - Vorsperre Finkenrath Abgeschlossen k.A. k.A. 28.09.2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2022
Köln - Vorsperre Hohl Abgeschlossen k.A. k.A. 28.09.2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2022
Köln - Vorsperre Meiswinkel Abgeschlossen k.A. k.A. 28.09.2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2022
Köln Wupper-Talsperre Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 31.12.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Dörpe Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 31.12.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Feldbach Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 31.12.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Lenneper Bach Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 31.12.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Wiebach Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 31.12.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Köln - Vorsperre Wupper Abgeschlossen 10.03.2014 31.12.2016 31.12.2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027

Düsseldorf Eschbachtalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2006 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel

Die letzte VÜ wurde in 2006 abgeschlossen. Aufforderung zur nächsten VÜ in 2021 
geplant

Düsseldorf Obere Herbringhauser Talsperre In Bearbeitung 04.06.2018 31.12.2023

Düsseldorf Panzertalsperre Offen
Aufgrund der letzten VÜ wurde eine grundlegende Sanierung in 2014-2017 durchgeführt

Düsseldorf Salbachtalsperre (Ronsdorfer Talsperre) In Bearbeitung 02.02.2018 31.12.2021

Düsseldorf Sengbachtalsperre In Bearbeitung 15.03.2005 31.05.2021
Erforderliche Sanierungsmaßnahmen aufgrund der laufenden VÜ wurden schon 
durchgeführt. Der Abschlussbericht der VÜ liegt noch nicht vor

Düsseldorf Stauanlage Baldeney Abgeschlossen 04.06.2019 erhebliche(r) Mangel/ Mängel k.A.
Das Wehrbauwerk ist standsicher. Der erhebliche Mangel betrifft Stauhaltungsdämme 
(nicht an der Wehranlage), für die eine Sanierung gefordert ist

Düsseldorf Stauanlage Beyenburg Offen
Aufgrund der letzten VÜ wurde eine grundlegende Sanierung in 2009-2011 durchgeführt

Düsseldorf Stauanlage Kettwig In Bearbeitung 18.03.2019 31.12.2022
Münster Stevertalsperre Haltern Offen k.A. k.A. 2009 Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 25.09.2021
Münster Talsperre Hullern Offen k.A. k.A. 2009 Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 25.09.2022
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Detmold Aabachtalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2009
Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 01.05.2021 (blockweise Vorlage 
für die Gesamtanlage)

Detmold Emmertalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2017 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 4.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2027
Detmold Johannisbachtalsperre Abgeschlossen k.A. k.A. 2012 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 3.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2023
Detmold Lippesee Abgeschlossen k.A. k.A. 2013 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 2.Zyklus der Vertieften Überprüfung 31.12.2024
Detmold Nethesee Abgeschlossen k.A. k.A. 2009 kein bzw. geringfügige(r) Mangel/Mängel k.A. Vorlagefrist für den 3.Zyklus der Vertieften Überprüfung 30.08.2021

Detmold Padersee In Bearbeitung k.A. 31.12.2021
Aufgrund von Umbaumaßahmen und noch durchzuführender Modellbetrachtungen 
verschiebt sich die Abgabe der VÜ
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